
 STADT FURTWANGEN IM SCHWARZWALD 
 GR-Wahlperiode 2014/2019 
 

 
Sachbearbeiter :  Josef Herdner, Bürgermeister 
 
Aktenzeichen :  651.32 
 
Vorlage Nr. :  GR-O 038/2017  
 
Datum  :  13.01.2017 
 
Verteiler : 
 

BM, FV, Umlaufmappe, z.d.A.    
 

Anlagen : Brief vom 01.08.2016 
Planskizze 
 

 
 
 

Thema: 

Anlegen eines Kreisverkehrs im Bereich  
B 500 / K 5732 / Kussenhofstraße 

- öffentlich - 

 

 
 

Beschlussfassung im Wege der Offenlegung im Gemeinderat am 17.01.2017 
 
 

Die Stadt Furtwangen hält an ihrer Auffassung fest, einen Kreisverkehr im Bereich B 500 / K 5732 / 
Kussenhofstraße anzulegen. 
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Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat als Baulastträger der B 500 die weitere Planung zur 
Umsetzung eines Kreisverkehrsplatzes im Bereich der B 500 / K 5732 / Kussenhofstraße 
übernommen und führt aktuell eine Anhörung von verschiedenen zuständigen Behörden durch. Die 
Stadt Furtwangen wird dabei gebeten, bis 20.01.2017 eine Stellungnahme abzugeben. Im Rahmen 
einer durchgeführten Verkehrsschau am 07.06.2016 wurde die Stadt Furtwangen bereits 
aufgefordert, sich nochmals zu der vorgesehenen Baumaßnahme zu äußern. Seitens der 
Verwaltung haben wir am 01.08.2016 bereits eine Stellungnahme abgegeben. 
 
Bei der nunmehr vorgesehenen „offiziellen Anhörung“ beabsichtigt die Verwaltung, auf das 
Schreiben vom 01.08.2016 zu verweisen. Dieses Schreiben liegt dem Regierungspräsidium vor. 
Ergänzend zu diesem Schreiben würde seitens der Verwaltung noch der Hinweis gegeben, dass 
sich an diesem Verkehrsknotenpunkt in den vergangenen Jahren Unfälle mit Todesfolge ergeben 
haben. Aufgrund weiterer Beobachtungen besteht an diesem Verkehrsknotenpunkt ein hohes 
Unfallrisiko, auf welches wir ebenfalls noch hinweisen werden. 
 
 
 

Stand der Vorberatungen 

 
Die Stadt Furtwangen hat eine Vorplanung durch das Ingenieurbüro Breinlinger fertigen lassen. Das 
Regierungspräsidium Freiburg hat diese Vorplanung übernommen und mit dem Ingenieurbüro einen 
Vertrag für die weitere Planung abgeschlossen. Im Vorfeld des Anhörungsverfahrens gab es eine 
Fahrzeugzählung seitens der Stadt Furtwangen, sowie eine weitere Überprüfung der 
Fahrzeugzahlen durch das Straßenbauamt des Landratsamtes. Am 07.06.2016 fand im Rahmen 
der Vorplanungen eine Verkehrsschau mit Vertretern der maßgeblichen Behörden statt.  
 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Laut Ausführungen des Regierungspräsidiums wird mit Kosten von ca. 650.000 Euro gerechnet. 
Davon sollen auf die Stadt Furtwangen 143.000 Euro entfallen. Seitens der Stadt wurde im Jahre 
2014 ein Haushaltsansatz von 250.000 Euro gebildet. Derzeit steht noch ein Haushaltsrest von ca. 
220.000 Euro zur Verfügung. 
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